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Vorbemerkung 

 
 
Im Zusammenhang mit der Leistung von Militärdienst stellen sich für Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer immer wieder Fragen über die Lohnzahlung 
(unter Berücksichtigung der Leistungen der Erwerbsersatzordnung), die 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses und über eine eventuelle Kürzung 
der Ferien. Im vorliegenden Merkblatt werden die gesetzlichen Vorschrif-
ten über diese Fragen - sie sind geregelt im 10. Titel des Obligationen-
rechts (OR), ”Der Arbeitsvertrag” - im Einvernehmen mit dem Eidgenössi-
schen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 
(VBS) zusammengefasst. Das Nachschlagen des OR wird durch die Hin-
weise auf die entsprechenden Gesetzesartikel, die im Anhang 1 im Origi-
naltext wiedergegeben werden, erleichtert. Um Missverständnisse zu ver-
meiden sind hingegen in den einzelnen Abschnitten stets alle Absätze zu 
beachten. 
 
 

1. Allgemeines 
 
11  Sämtliche Vorschriften im 10. Titel des OR, die sich mit der Leistung 
von Militär- und Schutzdienst oder Zivildienst befassen, sind in den Ziffern 
3 bis 6 zusammengefasst. Sie gelten für alle Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis (Art. 319 Abs. 1 OR). Als 
Arbeitnehmer gelten auch Teilzeitbeschäftigte (Art. 319 Abs. 2 OR), Lehr-
linge, Handelsreisende und Heimarbeitnehmer (Art. 344-355 OR). 
 
Im Übrigen können Bestimmungen über die Lohnzahlung bei Militär- 
und Schutzdienst oder Zivildienst auch in Gesamtarbeits- und Nor-
malarbeitsverträgen enthalten sein. (vgl. Ziffer 35). 
 
12  Die obligationenrechtlichen Vorschriften über den Arbeitsver-
trag sind entweder zwingend (absolut oder relativ) oder nicht zwingend 
(dispositiv). Von absolut zwingenden Vorschriften darf durch Abmachun-
gen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht abgewichen werden; 
von relativ zwingenden Vorschriften sind Abweichungen nur zugunsten 
des Arbeitnehmers zulässig. Sowohl mündliche wie schriftliche Abma-
chungen, die von den absolut zwingenden Vorschriften abweichen, 
und solche, die von den relativ zwingenden Vorschriften zu Ununsten 
des Arbeitnehmers abweichen, sind nichtig, d.h. wirkungslos (Art. 361 
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und 362 OR). Im Merkblatt werden die absolut zwingenden Vorschriften 
am Rand mit einer doppelten Linie (||) bezeichnet, die relativ zwingen-
den mit einem einfachen Strich (|). 
 
Die nicht zwingenden Vorschriften gelten andererseits immer dann, 
wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die betreffenden Fragen 
keine spezielle Abmachung getroffen haben (im Merkblatt ohne beson-
dere Bezeichnung). 
 
13  Auf Forderungen, die sich aus den zwingenden gesetzlichen 
Vorschriften oder aus unabdingbaren Bestimmungen eines Gesamtar-
beitsvertrages ergeben, kann der Arbeitnehmer während der Dauer 
des Arbeitsverhältnisses sowie während einem Monat nach dessen 
Beendigung nicht rechtsgültig verzichten, z.B. durch eine Saldoquit-
tung (Art. 341 Abs. 1 OR). 
 
14  Zur Durchsetzung der zivilrechtlichen Vorschriften ist im Streit-
fall das Zivil- oder Arbeitsgericht anzurufen, das sich am Wohnsitz des 
Beklagten oder am Ort des Betriebes befindet, in welchem der Arbeitneh-
mer beschäftigt ist oder gearbeitet hat. Bis zu einem Streitwert von 30 000 
Franken gilt ein vereinfachtes Verfahren (Art. 243 Abs. 1 Zivilprozessord-
nung ZPO, SR1 272) und das Verfahren ist kostenlos (Art. 113 Abs. 2 Bst. 
d et Art. 114 Bst. c ZPO). Wird der Streitwert von 30 000 Franken über-
schritten oder ist die Streitigkeit nicht vermögensrechtlicher Natur, gilt das 
ordentliche Verfahren, unter Vorbehalt von Artikel 243 Absatz 2 ZPO 
(Gleichstellungsgesetz, Mitwirkungsgesetz). Dem vereinfachten Verfahren 
geht ein Schlichtungsversuch vor einer Schlichtungsbehörde voraus (Art. 
197 ZPO). 
 
 

2. Begriff des obligatorischen schweizerischen Militär-
dienstes und Schutzdienstes sowie des Zivildienstes 

 
21  Als obligatorischer schweizerischer Militärdienst gelten sämtli-
che Dienstleistungen, zu denen die Dienstpflichtigen gemäss Bundesge-
setz vom 3. Februar 1995 über die Armee und die Militärverwaltung (SR 
510.10) und seinen Ausführungserlassen aufgeboten werden können, na-
mentlich die Grundausbildungs- sowie Fortbildungsdienste der Truppe in-
klusive die Dienstleistungen von Frauen. 
 

 
1 SR = Systematische Sammlung des Bundesrechts (Systematische Rechtssammlung) 
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22  Als obligatorischer schweizerischer Schutzdienst sind die 
Dienstleistungen der Schutzdienstpflichtigen gemäss Bundesgesetz vom 
20. Dezember 2019 über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (SR 
520.1) zu betrachten. 
 
23  Zivildienst ist der von Militärdienstpflichtigen, die glaubhaft darle-
gen, dass sie den Militärdienst mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren kön-
nen, geleistete zivile Ersatzdienst nach dem Bundesgesetz vom 6. Okto-
ber 1995 über den zivilen Ersatzdienst (SR 824.0). 
 
 

3. Lohnzahlung bei obligatorischem Militär- oder Schutz-
dienst und bei Zivildienst 

 
31  Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers 
 
Dem Arbeitnehmer, der wegen der Leistung von obligatorischem Mi-
litär- oder Schutzdienst oder der Leistung von Zivildienst an der Ar-
beitsleistung verhindert ist, hat der Arbeitgeber unter der Vorausset-
zung, dass das Arbeitsverhältnis mehr als drei Monate gedauert hat 
oder für mehr als drei Monate eingegangen ist, für "eine beschränkte 
Zeit" die Erwerbsausfallentschädigung (vgl. Ziff. 32) auf 80% des Loh-
nes zu ergänzen, den der Arbeitnehmer vor der Dienstleistung bezo-
gen hat. Sofern der Arbeitnehmer auch einen Naturallohn bezieht (Ver-
pflegung und/oder Unterkunft), sind die 80% des vor der Dienstleistung 
bezogenen Lohnes vom Barlohn und vom ausfallenden Naturallohn in 
Geld zu berechnen (Art. 324a und 324b OR). 
 
Für die Bewertung des Naturallohnes kann auf die Verordnung vom 31. 
Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (SR 
831.101) abgestützt werden, sofern nichts anderes vereinbart ist, oder sich 
nichts anderes aus einem Gesamtarbeitsvertrag oder einem Normalar-
beitsvertrag ergibt. 
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32  Leistungen gemäss Erwerbsersatzordnung 
 
Personen, die Militärdienst, Schutzdienst oder Zivildienst leisten, ha-
ben Anspruch auf Erwerbsausfallentschädigung (Bundesgesetz vom 
25. September 1952 über den Erwerbsersatz; SR 834.1). 
 
Die Erwerbsausfallentschädigung wird grundsätzlich dem Arbeitnehmer 
ausgerichtet; in den folgenden Fällen kommt die Entschädigung dem Ar-
beitgeber zu: 
- wenn der während der Dienstzeit entrichtete Lohn die Erwerbsausfall-

entschädigung erreicht oder übersteigt, erhält der Arbeitgeber die volle 
Entschädigung 

- liegt der entrichtete Lohn unter der Erwerbsausfallentschädigung, wird 
dem Arbeitgeber der bezahlte Lohn vergütet; dem Arbeitnehmer wird in 
diesem Fall die Differenz zwischen dem erhaltenen Lohn und der Er-
werbsausfallentschädigung ausbezahlt.  

 
Ein von der AHV-Informationsstelle herausgegebenes "Merkblatt über die 
Erwerbsausfallentschädigung" orientiert über die Leistungen der Erwerbs-
ersatzordnung. Es kann bei allen Ausgleichskassen bezogen werden (Be-
stellnummer 6.01). 
 
33  Verhältnis der Lohnzahlungspflicht zu den Leistungen der Er-

werbsersatzordnung und Dauer der Lohnzahlung. 
 
Wenn die Erwerbsausfallentschädigung weniger als 80% des vor der 
Dienstleistung bezogenen Lohnes deckt, schuldet der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer "für eine beschränkte Zeit" die Differenz zwischen der 
Erwerbsausfallentschädigung und 80% des Lohnes; der Arbeitgeber 
hat jedoch keinen Lohn zu entrichten, wenn ein Arbeitsverhältnis, das 
auf unbestimmte Zeit eingegangen ist, im Zeitpunkt der Dienstleistung 
nicht mehr als 3 Monate gedauert hat (Art. 324a Abs. 1 und 324b Abs. 
2 OR). 
 
Wenn die Erwerbsausfallentschädigung dagegen 80 oder mehr Pro-
zent des vor der Dienstleistung bezogenen Lohnes deckt, hat der Ar-
beitgeber keinen Lohn zu entrichten (Art. 324b Abs. 1 OR). 
 
Vorbehalten bleiben vereinbarte Abweichungen zugunsten des Arbeitneh-
mers oder gleichwertige Abweichungen (siehe Ziff. 35). 
Im ersten Dienstjahr wird die "beschränkte Zeit", während welcher der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Differenz zwischen der 
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Erwerbsausfallentschädigung und 80% des Lohnes zu entrichten hat, auf 
3 Wochen begrenzt. Die Lohnzahlungspflicht entsteht jedoch erst dann, 
wenn ein Arbeitsverhältnis, das auf unbestimmte Zeit eingegangen ist 
(Normalfall), mehr als 3 Monate gedauert hat; für Arbeitsverhältnisse mit 
einer bestimmten Vertragszeit von mehr als 3 Monaten (z.B. Saison im 
Gastgewerbe) entfällt diese Frist (Art. 324a Abs. 1 und 2, Art. 324b OR).  
 
Vom 2. Dienstjahr an hat der Arbeitgeber die Differenz zwischen der Er-
werbsausfallentschädigung und 80 % des Lohnes für ”eine angemes-
sene längere Zeit” zu entrichten. Diese bestimmt sich nach der Dauer 
des Arbeitsverhältnisses und den besonderen Umständen (Art. 324a Abs. 
2 und 324b Abs. 2 OR). 
 
Für die Ermittlung der "angemessenen längeren Zeit" haben die Gerichte 
Richtlinien aufgestellt. Informationen über die im konkreten Einzelfall an-
wendbare Richtlinie sind bei den Arbeitsgerichten erhältlich. 
 
Es bestehen drei gebräuchliche Skalen: 
 
• die "Berner-Skala", nach der die Leistungspflicht 
 
Ø im 2. Dienstjahr:      1 Monat, 
Ø im 3. und 4 Dienstjahr:  2 Monate, 
Ø im 5. bis 9. Dienstjahr:  3 Monate, 
Ø im 10. bis 14. Dienstjahr: 4 Monate 
Ø usw. dauert; 

 
• die "Zürcher-Skala", nach der die Lohnzahlungspflicht 
 
Ø im 2. Dienstjahr:    8 Wochen, 
Ø im 3. Dienstjahr:    9 Wochen, 
Ø im 4. Dienstjahr:  10 Wochen  
Ø usw. dauert; 

 
• die "Basler-Skala", nach der die Lohnzahlungspflicht 
 
Ø im 2. und 3. Dienstjahr:  2 Monate 
Ø im 4. bis 10. Dienstjahr:  3 Monate 
Ø im 11. bis 15. Dienstjahr: 4 Monate 
Ø usw. dauert. 

Die Berner-Tabelle hat die grösste Verbreitung gefunden. 
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34  Lohnzahlung für andere Arbeitsverhinderungen 
 
Die Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Militär-, Schutz- oder 
Zivildienst und anderen unverschuldeten Arbeitsverhinderungen ist 
eine Leistung, die der Arbeitgeber pro Dienstjahr insgesamt nicht 
länger als während "einer beschränkten Zeit" zu erbringen hat. Des-
halb kann ein Arbeitnehmer, der z.B. wegen Krankheit unverschuldet an 
der Arbeitsleistung verhindert war und im betreffenden Dienstjahr den 
Lohn während der für dieses Jahr vorgesehenen beschränkten Zeit bereits 
bezogen hat, bei einer in dasselbe Jahr fallenden Dienstleistung nur die 
Erwerbsausfallentschädigung beanspruchen (Art. 324a Abs. 1 und 2 OR). 
 
35  Abweichungen von der Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers  
 
Von den Vorschriften über die Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers 
darf nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden (Art. 
362 OR), hingegen kann durch schriftliche Vereinbarung (Einzelar-
beitsvertrag, Gesamtarbeitsvertrag oder Normalarbeitsvertrag) eine ab-
weichende Regelung getroffen werden, wenn sie für den Arbeitneh-
mer mindestens gleichwertig ist (Art. 324a Abs. 4 OR). Arbeitgeber 
schliessen daher häufig kollektive Taggeldversicherungen für ihre Ange-
stellten ab. Die Versicherungsbedingungen müssen gleichwertig sein wie 
die Regelung im OR und den Militärdienst, Schutzdienst und Zivildienst 
abdecken.  
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4. Kündigungsschutz bei der Leistung von obligatorischem 
Militär- oder Schutzdienst und bei der Leistung von Zi-

vildienst1(vgl. auch Anhang 3) 

 
41  Schutz des Arbeitnehmers vor Kündigung durch den Arbeitge-

ber 
 
Der Arbeitgeber darf das Arbeitsverhältnis, sofern die Probezeit abge-
laufen ist, während obligatorischem Militär- oder Schutzdienst und 
während dem Zivildienst nicht kündigen. Dauert die Dienstleistung 
mehr als 11 Tage, so darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis auch 
4 Wochen vor und 4 Wochen nach der Dienstleistung nicht kündigen 
(Art. 336c Abs. 1 Bst. a OR). 
 
Eine vom Arbeitgeber während einer solchen Sperrfrist erklärte Kün-
digung ist nichtig, d.h. sie bleibt auch dann wirkungslos, wenn die Sperr-
frist abgelaufen ist. 
 
Hat der Arbeitgeber die Kündigung vor Beginn dieser Sperrfrist aus-
gesprochen und ist die Kündigungsfrist bis zum Beginn der Sperr-
frist noch nicht abgelaufen, so steht die Kündigungsfrist während der 
Sperrfrist still und läuft erst nach deren Ablauf weiter (Art. 336c Abs. 
2 OR). Sollte die so verlängerte Kündigungsfrist nicht gleichfalls auf einen 
ordentlichen Kündigungstermin fallen (Ende eines Monats), so verlängert 
sie sich ohne weiteres bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin (Art. 
336c Abs. 3 OR). 
 
42  Schutz des Arbeitgebers vor Kündigung durch den Arbeitneh-

mer 
 
Sofern ein Vorgesetzter oder der Arbeitgeber selbst obligatorischen 
Militär- oder Schutzdienst oder Zivildienst leistet, darf der Arbeitneh-
mer, der die Tätigkeit des Vorgesetzten oder des Arbeitgebers selbst 
zu übernehmen hat, nach abgelaufener Probezeit das Arbeitsverhältnis 
während einer Sperrfrist von gleicher Dauer (Ziff. 4.1.) - bezogen auf 
die Dienstleistung des Vorgesetzten oder Arbeitgebers - nicht kündi-
gen (Art. 336d OR). 

 
1 Die Vorschriften über den Kündigungsschutz sind nicht anwendbar auf Arbeitsverhältnisse, die für eine zum 
Voraus bestimmte Vertragszeit eingegangen werden; diese endigen, sofern nichts anderes verabredet ist, ohne 
Kündigung mit dem Ablauf der vereinbarten Zeit (Art. 334 Abs.1 OR), so z.B. das Lehrverhältnis (Art. 344a 
Abs. 2 OR).  
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Die Sperrfrist hat in diesem Fall gleiche Wirkungen für den Arbeitnehmer 
wie gemäss Ziffer 4.1 für den Arbeitgeber (eine vom Arbeitnehmer wäh-
rend der Sperrfrist erklärte Kündigung ist nichtig und für eine vor der Sperr-
frist erklärte Kündigungsfrist in ihrem Ablauf durch die Sperrfrist unterbro-
chen). 
 
43  Fristlose Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
 
Nicht unter die Vorschriften über den Kündigungsschutz (Ziff. 4.1 und 4.2) 
fällt die fristlose Auflösung des Arbeitsverhältnisses aus wichtigen Grün-
den durch den Arbeitgeber oder den Arbeitnehmer (Art. 337 ff. OR). Die 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch eine gegenseitige Vereinbarung 
zwischen den Parteien des Arbeitsvertrages ist von diesen Bestimmungen 
ebenfalls nicht abgedeckt. Mit der Vereinbarung dürfen jedoch die Schutz-
bestimmungen nicht umgangen werden, sie muss zudem auf einer klaren 
Zustimmung beider Parteien beruhen und ausgewogene gegenseitige Zu-
geständnisse enthalten. Andernfalls ist die Vereinbarung ungültig.  
 
 

5. Kündigung des Arbeitsverhältnisses wegen obligatori-
schem Militär- oder Schutzdienst oder wegen Zivil-
dienst (Missbräuchliche Kündigung, Art. 336, 336a und 336b 

OR)1 
 
51  Hat der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nachweisbar wegen 
obligatorischem Militär- oder Schutzdienst oder wegen Zivildienst 
gültig gekündigt, d.h. entweder vor dem Beginn oder nach dem Ablauf 
der Sperrfrist, so kann der Arbeitnehmer beim Arbeitgeber schriftlich 
Einsprache erheben. Die Einsprache muss spätestens bis am letzten Tag 
der - eventuell durch die Sperrfrist verlängertem - Kündigungsfrist erfolgen. 
 
52  Zieht der Arbeitgeber nach erfolgter Einsprache die Kündigung 
nicht zurück, so endigt das Arbeitsverhältnis mit dem Ablauf der Kündi-
gungsfrist; in diesem Fall kann der Arbeitnehmer eine Entschädigung 
wegen missbräuchlicher Kündigung beanspruchen. 
53  Die Entschädigung wird vom Richter nach seinem Ermessen und 
unter Würdigung aller Umstände, namentlich der Dauer des 

 
1 Die Vorschriften über die missbräuchliche Kündigung sind nicht anwendbar auf Arbeitsverhältnisse, die für 
eine zum Voraus bestimmte Vertragszeit eingegangen werden; diese endigen, sofern nichts anderes verabredet 
ist, ohne Kündigung mit dem Ablauf der vereinbarten Zeit (Art. 334 Abs. 1 OR), so z.B. das Lehrverhältnis (Art. 
344a Abs. 2 OR). 
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Arbeitsverhältnisses, festgesetzt. Die Entschädigung darf aber den Be-
trag nicht übersteigen, der dem Lohn für 6 Monate entspricht. 
 
54  Die Entschädigung ist im Falle von Ziffer 5.3 innert 180 Tagen 
nach beendigtem Arbeitsverhältnis durch Klage beim Arbeitsgericht gel-
tend zu machen; nach Ablauf dieser Frist ist der Anspruch auf eine Ent-
schädigung verwirkt. Siehe auch Ziffer 13. 
 
55  Wenn der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis wegen obligatori-
schem Militär- oder Schutzdienst oder wegen Zivildienst des Arbeitgebers, 
dessen Funktionen er auszuüben vermag, gekündigt hat, ist die Kündi-
gung nichtig oder der Ablauf der Kündigungsfrist wird unterbrochen und 
erst nach Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt (siehe Ziff. 42).  
 
56  Vorbehalten bleibt die fristlose Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
aus wichtigen Gründen und die Beendigung des Arbeitsvertrags durch 
Vereinbarung (siehe Ziff. 43) 
 
 
6. Kürzung des Ferienanspruchs bei obligatorischem Mili-

tär- oder Schutzdienst oder bei Zivildienst 
 

61  Der gesetzliche Ferienanspruch für das einzelne Dienstjahr kann 
vom Arbeitgeber gekürzt werden, wenn der Arbeitnehmer während län-
gerer Zeit wegen der Erfüllung gesetzlicher Pflichten, also auch wegen ob-
ligatorischem Militär- oder Schutzdienst oder wegen Zivildienst, schuldlos 
an der Arbeitsleistung verhindert war. Auch Arbeitsabsenzen wegen 
Krankheit, Unfall oder Ausübung eines öffentlichen Amtes berechtigen den 
Arbeitgeber, die Ferien zu kürzen (Art. 329b OR). 
 
62  Ist der Arbeitnehmer wegen Militär- oder Schutzdienst oder we-
gen Zivildienst nicht länger als einen Monat an der Arbeitsleistung 
verhindert, dürfen die Ferien nicht gekürzt werden (Art. 329b Abs. 2 
OR). Dauert die Arbeitsabsenz jedoch länger als einen Monat, darf 
der Arbeitgeber die Ferien um einen Zwölftel kürzen, wenn die Ver-
hinderung zwei volle Monate gedauert hat, um zwei Zwölftel, wenn 
sie drei volle Monate gedauert hat, usw. (Art. 329b Abs. 1 OR). 
63  Von den Vorschriften über die Kürzung der Ferien (Art. 329b Abs. 2 
OR) sind abweichende Regelungen zugelassen; entweder nur zugunsten 
des Arbeitnehmers (Art. 362 OR) oder, durch Normalarbeitsvertrag oder 
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Gesamtarbeitsvertrag, wenn sie für die Arbeitnehmer im Ganzen mindes-
tens gleichwertig sind (Art. 329b Abs. 4 OR) 
 
 

7. Auskunftsstellen 
 
Die Sekretariate der Schlichtungsstellen für arbeitsrechtliche Streitigkeiten 
oder die Arbeitsgerichte (ordentliche Zivilgerichte oder Arbeitsgerichte) so-
wie die kantonalen Behörden erteilen in der Regel arbeitsrechtliche Aus-
künfte. Auf der Seite des SECO finden Sie eine Zusammenstellung von 
frequently asked questions (FAQ) zum privaten Arbeitsrecht und Hinweise 
bzw. Links zu Rechtsauskunftsstellen in Ihrem Kanton.  
 
Arbeitsrechtliche Auskünfte im Zusammenhang mit der Leistung von Mili-
tär- und Schutzdienst erteilt ebenfalls der Sozialdienst der Armee, Rodt-
mattstrasse 110, 3003 Bern (Tel.: 0800 855 844).  
 
Auskünfte im Zusammenhang mit der Erwerbsersatzordnung (EO) erteilt 
Das Bundesamt für Sozialversicherung, Abteilung AHV/EO/EL, Effin-
gerstrasse 20, 3003 Bern (Tel.: 058 462 90 11) erteilt allgemeine Aus-
künfte über die Erwerbsersatzordnung (EO). Für Fragen, die sich auf eine 
individuelle Situation beziehen, sollten Sie sich an Ihre AHV-
Ausgleichskasse wenden. Auch die Website www.ahv-iv.ch enthält zahl-
reiche Informationen über die EO. 
 
Für Fragen zum Zivildienst kann man sich an das Bundesamt für Zivil-
dienst, Malerweg 6, 3600 Thun (Tel.: 058 468 19 99) wenden. 
 

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/Arbeitsrecht/FAQ_zum_privaten_Arbeitsrecht.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/Arbeitsrecht/FAQ_zum_privaten_Arbeitsrecht.html
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III. Salaire en 
cas d'empêche-
ment de travail-
ler 
2. En cas d'em-
pêchement du t 

III. Lohn bei  
Verhinderung 
an der Arbeits- 
leistung 
2. bei Ver- 
hinderung 
des Arbeitneh- 
mers 
a. Grundsatz 
 

Anhang 1 
 
Auszug aus dem Obligationenrecht, 10. Titel, 
"Der Arbeitsvertrag" 
 
 

Art. 324a 
 

1 Wird der Arbeitnehmer aus Gründen, die in seiner Person lie-
gen, wie Krankheit, Unfall, Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder 
Ausübung eines öffentlichen Amtes, ohne sein Verschulden an 
der Arbeitsleistung verhindert, so hat ihm der Arbeitgeber für 
eine beschränkte Zeit den darauf entfallenden Lohn zu entrich-
ten, samt einer angemessenen Vergütung für ausfallenden Na-
turallohn, sofern das Arbeitsverhältnis mehr als drei Monate ein-
gegangen ist. 
2 Sind durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeits-
vertrag nicht längere Zeitabschnitte bestimmt, so hat der Arbeit-
geber im ersten Dienstjahr den Lohn für drei Wochen und nach-
her für eine angemessene längere Zeit zu entrichten, je nach 
der Dauer des Arbeitsverhältnisses und den besonderen Um-
ständen. 
3 Bei Schwangerschaft und Niederkunft der Arbeitnehmerin hat 
der Arbeitgeber den Lohn im gleichen Umfang zu entrichten. 
4 Durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamt-
arbeitsvertrag kann eine von den vorstehenden Bestimmungen 
abweichende Regelung getroffen werden, wenn sie für den Ar-
beitnehmer mindestens gleichwertig ist. 
 
 
Art. 324b 
 
1 Ist der Arbeitnehmer auf Grund gesetzlicher Vorschriften ge-
gen die wirtschaftlichen Folgen unverschuldeter Arbeitsverhin-
derung aus Gründen, die in seiner Person liegen, obligatorisch 
versichert, so hat der Arbeitgeber den Lohn nicht zu entrichten, 
wenn die für die beschränkte Zeit geschuldeten Versicherungs-
leistungen mindestens vier Fünftel des darauf entfallenden Loh-
nes decken. 
2 Sind die Versicherungsleistungen geringer, so hat der Arbeit-
geber die Differenz zwischen diesen und vier Fünfteln des Loh-
nes zu entrichten. 

b. Ausnahmen 
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3 Werden die Versicherungsleistungen erst nach einer Wartezeit 
gewährt, so hat der Arbeitgeber für diese Zeit mindestens vier 
Fünftel des Lohnes zu entrichten. 
 
 
Art. 329b 
 

1 Ist der Arbeitnehmer durch sein Verschulden während eines 
Dienstjahres insgesamt um mehr als einen Monat an der Ar-
beitsleistung verhindert, so kann der Arbeitgeber die Ferien für 
jeden vollen Monat der Verhinderung um einen Zwölftel kür-
zen. 

2 Beträgt die Verhinderung insgesamt nicht mehr als einen Mo-
nat im Dienstjahr und ist sie durch Gründe, die in der Person 
des Arbeitnehmers liegen, wie Krankheit, Unfall, Erfüllung ge-
setzlicher Pflichten, Ausübung eines öffentlichen Amtes oder 
Jugendurlaub, ohne Verschulden des Arbeitnehmers verur-
sacht, so dürfen die Ferien vom Arbeitgeber nicht gekürzt wer-
den. 

3 Die Ferien dürfen vom Arbeitgeber auch nicht gekürzt werden, 
wenn eine Arbeitnehmerin wegen Schwangerschaft und Nie-
derkunft bis zu zwei Monate an der Arbeitsleistung verhindert 
ist. 

4 Durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag kann 
eine von den Absätzen 2 und 3 abweichende Regelung getrof-
fen werden, wenn sie für den Arbeitnehmer im ganzen mindes-
tens gleichwertig ist. 

 
 
Art. 336 
 
1 Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, 
wenn eine Partei sie ausspricht: 
a.  wegen einer Eigenschaft, die der anderen Partei kraft ihrer 

Persönlichkeit zusteht, es sei denn, diese Eigenschaft stehe 
in einem Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis oder be-
einträchtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb; 

b.  weil die andere Partei ein verfassungsmässiges Recht aus-
übt, es sei denn, die Rechtsausübung verletze eine Pflicht 
aus dem Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich 
die Zusammenarbeit im Betrieb; 

III. Kündigungs- 
schutz 
1. Miss- 
bräuchliche 
Kündigung 
a. Grundsatz 
 

2. Ferien 
b. Kürzung 
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c.  ausschliesslich um die Entstehung von Ansprüchen der an-
deren Partei aus dem Arbeitsverhältnis zu vereiteln; 

d.  weil die andere Partei nach Treu und Glauben Ansprüche 
aus dem Arbeitsverhältnis geltend macht; 

e.  weil die andere Partei schweizerischen obligatorischen Mili-
tär- oder Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leis-
tet oder eine nicht freiwillig übernommene gesetzliche Pflicht 
erfüllt. 

2 Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitge-
ber ist im weiteren missbräuchlich, wenn sie ausgesprochen 
wird: 
a.  weil der Arbeitnehmer einem Arbeitnehmerverband ange-

hört oder nicht angehört oder weil er eine gewerkschaftliche 
Tätigkeit rechtmässig ausübt; 

b.  während der Arbeitnehmer gewählter Arbeitnehmervertreter 
in einer betrieblichen oder in einer dem Unternehmen ange-
schlossenen Einrichtung ist, und der Arbeitgeber nicht be-
weisen kann, dass er einen begründeten Anlass zur Kündi-
gung hatte; 

c.  im Rahmen einer Massenentlassung, ohne dass die Arbeit-
nehmervertretung oder, falls es keine solche gibt, die Arbeit-
nehmer, konsultiert worden sind (Art. 335f). 

3 Der Schutz eines Arbeitnehmervertreters nach Absatz 2 Buch-
stabe b, dessen Mandat infolge Übergangs des Arbeitsverhält-
nisses endet (Art. 333), besteht so lange weiter, als das Mandat 
gedauert hätte, falls das Arbeitsverhältnis nicht übertragen wor-
den wäre. 
 
 
Art. 336a 
 
1 Die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, 
hat der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten. 
2 Die Entschädigung wird vom Richter unter Würdigung aller 
Umstände festgesetzt, darf aber den Betrag nicht übersteigen, 
der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht. 
Schadenersatzansprüche aus einem anderen Rechtstitel sind 
vorbehalten. 
3 Ist die Kündigung nach Artikel 336 Absatz 2 Buchstabe c miss-
bräuchlich, so darf die Entschädigung nicht mehr als den Lohn 
des Arbeitnehmers für zwei Monate betragen. 

 

b. Sanktionen 
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Art. 336b 
 
1 Wer gestützt auf Artikel 336 und 336a eine Entschädigung gel-
tend machen will, muss gegen die Kündigung längstens bis zum 
Ende der Kündigungsfrist beim Kündigenden schriftlich Einspra-
che erheben. 
2 Ist die Einsprache gültig erfolgt und einigen sich die Parteien 
nicht über die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses, so kann die 
Partei, der gekündigt worden ist, ihren Anspruch auf Entschädi-
gung geltend machen. Wird nicht innert 180 Tagen nach Been-
digung des Arbeitsverhältnisses eine Klage anhängig gemacht, 
ist der Anspruch verwirkt. 
 
 
Art. 336c 
 
1 Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeits-
verhältnis nicht kündigen: 
a. während die andere Partei schweizerischen obligatorischen 
Militär- oder Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leis-
tet, sowie, sofern die Dienstleistung mehr als elf Tage dauert, 
während vier Wochen vorher und nachher; 
b. während der Arbeitnehmer ohne eigenes Verschulden durch 
Krankheit oder durch Unfall ganz oder teilweise an der Arbeits-
leistung verhindert ist, und zwar im ersten Dienstjahr während 
30 Tagen, ab zweitem bis und mit fünftem Dienstjahr während 
90 Tagen und ab sechstem Dienstjahr während 180 Tagen; 
c. während der Schwangerschaft und in den 16 Wochen nach 
der Niederkunft einer Arbeitnehmerin; 
cbis vor dem Ende des verlängerten Mutterschaftsurlaubs nach 
Artikel 329f Absatz 2; 
cter Solange der Anspruch auf Betreuungsurlaub nach Artikel 
329i besteht, längstens aber während sechs Monaten ab dem 
Tag, an dem die Rahmenfrist zu laufen beginnt; 
d. während der Arbeitnehmer mit Zustimmung des Arbeitgebers 
an einer von der zuständigen Bundesbehörde angeordneten 
Dienstleistung für eine Hilfsaktion im Ausland teilnimmt. 
2 Die Kündigung, die während einer der in Absatz 1 festgesetz-
ten Sperrfrist erklärt wird, ist nichtig; ist dagegen die Kündigung 
vor Beginn einer solchen Frist erfolgt, aber die Kündigungsfrist 
bis dahin noch nicht abgelaufen, so wird deren Ablauf unterbro-
chen und erst nach Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt. 

2. Kündigung 
zur Unzeit  
a. durch den 
Arbeitgeber 
 

 

c. Verfahren 
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3 Gilt für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Endter-
min, wie das Ende eines Monats oder einer Arbeitswoche, und 
fällt dieser nicht mit dem Ende der fortgesetzten Kündigungsfrist 
zusammen, so verlängert sich diese bis zum nächstfolgenden 
Endtermin. 
 
 
Art. 336d 
 
1 Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitnehmer das Arbeits-
verhältnis nicht kündigen, wenn ein Vorgesetzter, dessen Funk-
tionen er auszuüben vermag, oder der Arbeitgeber selbst unter 
den in Artikel 336c Absatz 1 Buchstabe a angeführten Voraus-
setzungen an der Ausübung der Tätigkeit verhindert ist und der 
Arbeitnehmer dessen Tätigkeit während der Verhinderung zu 
übernehmen hat.  
2 Artikel 336c Absätze 2 und 3 sind entsprechend anwendbar. 

 

b. durch den 
Arbeitnehmer 
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Anhang 2 Schematische Darstellung der Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers (vgl. auch Ziffer 3 des 
Merkblattes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers (Art. 324a und b OR) 
 

Erwerbsausfallentschädigung 
 

= 80% des Lohnes oder mehr 
 

Erwerbsausfallentschädigung 
 

 = weniger als 80% des Lohnes 

Arbeitsverhältnis dauert noch nicht 
länger als 3 Monate oder wurde für 
höchstens 3 Monate eingegangen 

 
Keine Lohnzahlungspflicht 

Arbeitsverhältnis dauert bereits 
länger als 3 Monate oder wurde 

für mehr als 3 Monate einge-
gangen 

Arbeitgeber hat während „einer beschränkten Zeit“ 
die Differenz zwischen der Erwerbsausfallent-
schädigung und 80% des Lohnes zu entrichten 

Wenn bestritten, Klage beim zuständigen Arbeitsgericht 



19 

Anhang 3 Schematische Darstellung des Kündigungsschutzes (vgl. auch Ziffer 4 des Merkblattes) 
 
 
 Kündigung (Art. 336c und d OR) 

Probezeit abgelaufen 

Kündigung während 
einer Sperrfrist 

Kündigung gül-
tig 

Kündigung ausserhalb 
einer Sperrfrist 

Wenn bestritten, Klage beim zuständigen Arbeitsgericht 

- durch Arbeitgeber oder 
- durch Arbeitnehmer, der die Tätigkeit eines dienstleistenden Vor-

gesetzten oder Arbeitgebers zu übernehmen hat 
 

durch Arbeitnehmer, der keine Tätig-
keit eines dienstleistenden Vorge-
setzten oder Arbeitgebers zu über-

nehmen hat 

Probezeit nicht abgelaufen 

Kündigung 
nichtig 

Kündigungsgrund ist Militär-
dienst etc. 

Kündigungsgrund ist 
nicht Militärdienst etc.  

Missbräuchliche Kündigung 
(Einsprache; Ziff. 5) 


